
Aktuelle Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes
zur steuerlichen Behandlung
von Verzugszinsen

I. Einleitung
Der VwGH hat sich kürzlich im Erkenntnis
vom 19. März 2002 96/14/0087 mit der Fra-
ge der ertragsteuerlichen Behandlung von
Schadenersatzzahlungen in Form von Ver-
zugszinsen befasst. Der Gerichtshof kam
dabei zum Ergebnis, dass zu den Einkünften
aus Kapitalvermögen alle „Vermögensmeh-
rungen gehören, die bei wirtschaftlicher Be-
trachtung Entgelt für eine Kapitalnutzung
darstellen“. Unerheblich sei es, ob der Über-
lassung von Kapital ein Darlehensvertrag
oder ein anderer Titel zu Grunde liegt. Auch
wenn Verzugszinsen zivilrechtlich als Scha-
denersatz anzusehen sind, würden diese wie
„normale“ Zinsen dafür bezahlt, dass dem
Gläubiger die Möglichkeit der Kapitalnut-
zung entzogen ist, weswegen die Abgeltung
der Kapitalnutzung im Vordergrund stünde.1

Verzugszinsen seinen daher im Ausgangs-
sachverhalt als steuerpflichtige Einkünfte
aus Kapitalvermögen i.S.d. § 27 Abs. 1 Z. 4
EStG (Zinsen aus sonstigen Kapitalforde-
rungen) zu qualifizieren.
Im Ausgangssachverhalt erzielte der Be-
schwerdeführer Einkünfte aus nicht selbst-
ständiger Arbeit als Bautechniker sowie
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit als Ar-
chitekt. Auf Grund eines Autounfalls mus-
ste eine Versicherung Schadenersatzlei-
stungen an ihn erbringen, in deren Folge
auch Verzugszinsen ausbezahlt wurden, die
von den Finanzbehörden als steuerpflichti-
ge Einkünfte aus Kapitalvermögen i.S.d. §
27 Abs. 1 Z. 4 EStG (Zinsen aus sonstigen
Kapitalforderungen) qualifiziert wurden. 
Der Verwaltungsgerichtshof folgte der Auf-
fassung der belangten Behörde und führte

aus, dass zu den Einkünften aus Kapitalver-
mögen alle „Vermögensmehrungen ge-
hören, die bei wirtschaftlicher Betrachtung
Entgelt für eine Kapitalnutzung darstellen“.
Unerheblich sei es, ob der Überlassung von
Kapital ein Darlehensvertrag oder ein ande-
rer Titel zu Grunde liegt. Auch wenn Ver-
zugszinsen im Ausgangssachverhalt zivil-
rechtlich als Schadenersatz anzusehen sind,
würden diese wie „normale“ Zinsen dafür
bezahlt, dass dem Gläubiger die Möglich-
keit der Kapitalnutzung entzogen ist, wes-
wegen die Abgeltung der Kapitalnutzung
im Vordergrund stünde.2

Das Erkenntnis des VwGH vom 19. 3.
2002, 96/14/0087, hat durch zahlreiche Be-
richte in der Tagespresse und dem ORF
große mediale Aufmerksamkeit erfahren.
Nach diesen Meldungen würden sich weit
reichende Konsequenzen an die „neue“
Rsp. des VwGH knüpfen. Frühpensioni-
sten, die nachträglich eine Frühpension
wegen geminderter Erwerbsfähigkeit aus-
bezahlt erhalten, Arbeitnehmer, die strittige
Löhne nachbezahlt bekommen, und Müt-
ter, denen vom ehemaligen Gatten verspä-
tete Alimente geleistet werden, wurden vor
der künftig auf sie zukommenden Abga-
benbelastung gewarnt. In vielen Fällen
werden die Zinsen aber ohnenhin unter
dem Veranlagungsfreibetrag des § 41 Abs.
3 EStG liegen und daher nicht steuerlich
relevant sein. Tatsächlich sind die Auswir-
kungen aber weder so weit reichend, wie
sie in den Medien dargestellt wurden, noch
führt das Erk. des VwGH zu weit reichen-
deren Änderungen in der steuerlichen Be-
handlung von Schadenersatzleistungen.3

II. Verzugszinsen als steuer-
pflichtige Einkünfte aus 
Kapitalvermögen

Das Erk. des VwGH bringt kaum Neues. Es
steht im Einklang mit der deutschen Rsp.,

dem österreichen Schrifttum und der Ver-
waltungspraxis: Der BFH hatte bereits im
Urteil vom 29. 9. 1981, VII R 39/794, judi-
ziert, dass eine entgeltliche Kapitalüberlas-
sung auch dann anzunehmen sei, wenn ein
Schuldner mit der Begleichung einer Geld-
schuld in Verzug gerät und für die Zeit des
Verzugs Zinsen zahlt; zwar beruhe die Nut-
zungsüberlassung diesfalls nicht auf einer
vertraglichen Abmachung, es bewirke aber
auch, der vom Schuldner durch Nichtzah-
lung bewirkte Verzug eine Kapitalüberlas-
sung. Entsprechend anderen Fällen nicht
vertraglicher Kapitalüberlassung5 seien da-
her auch Verzugszinsen als Einkünfte aus
Kapitalvermögen zu erfassen. Entgegen
kritischer Stimmen im deutschen Schrift-
tum6 hindere auch der Schadenersatzcha-
rakter von über die gesetzlichen hinausge-
henden Verzugszinsen nicht eine solche
Beurteilung. Vor allem unter Bezugnahme
auf diese Rsp. beurteilt das österreichische
Schrifttum Verzugszinsen einhellig als Zin-
sen aus sonstigen Kapitalforderungen i.S.d.
§ 27 Abs. 1 Z. 4 EStG.7 Dieser Auffassung
liegt somit implizit der Gedanke zu Grun-
de, dass es für § 27 Abs. 1 Z. 4 EStG nicht
darauf ankommt, ob Kapital tatsächlich
„überlassen“ worden ist, also mit der Ver-
einbarung der Rückgewähr hingegeben
wurde. Es genügt also, dass dem Steuer-
pflichtigen eine Kapitalforderung aus wel-
cher Rechtsgrundlage auch immer, zusteht
und ihm für den Zeitraum der Nichterfül-
lung der Forderungen ein Entgelt zufließt.
Dass dies auch bei Verzugszinsen der Fall
ist, wird auch darin augenscheinlich, dass
die Höhe der zu zahlenden Verzugszinsen
vom Zeitraum der Vorenthaltung des ge-
schuldeten Kapitals abhängig ist und diese
daher einen Ausgleich für den Fall einer
verspäteten Zahlung gewähren sollen. Der
VwGH bringt diese Gedanken – im An-
schluss an den BFH8 – auch klar dadurch
zum Ausdruck, dass nach dem vorliegen-
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den Erk. selbst eine vom Schuldner rein
tatsächlich erzwungene Kapitalüberlas-
sung zu Einkünften aus Kapitalvermögen
führt, wenn letztendlich ein Entgelt dafür
erlangt wird.9

Vereinfachter Grundgedanke der Ersatz-
pflicht in Form von Verzugszinsen nach 
§ 1333 ABGB ist, dass der geschuldete
Geldbetrag ab Fälligkeit im internen Vehält-
nis zwischen Gläubiger und Schuldner be-
reits dem Gläubiger zugewiesen ist, so dass
diesem auch die ab Fälligkeit eintretenden
Nutzungen – ausgedrückt in Zinsen – ge-
bühren.10 An diesen Gedanken knüpft auch
die wirtschaftliche Betrachtungsweise des
Steuerrechts an: Aufgrund der internen Zu-
ordnung des Kapitals zum Gläubiger ist der
in Zinsform zu leistende Schadenersatz als
Zinsentgelt für die erzwungene Kapital-
überlassung an den Schuldner anzusehen;
dies gilt nach der nunmehrigen Rsp. unab-
hängig davon, ob der Ausgleich des Zins-
schadens durch die gesetzlichen Verzugs-
zinsen oder durch den – verschuldensab-
hängigen – Ersatz des höheren positiven
Verzugsschadens erfolgt.11

III. Auswirkungen der 
„neuen“ Judikatur

Das Erk. des VwGH vom 19. März 2002
96/14/0087 bewirkt u.E. vor allem im
außerbetrieblichen Bereich lediglich eine
Klarstellung bei der steuerlichen Behand-
lung von Verzugszinsen. Diese sind – so-
fern sie unter keine der Haupteinkunftsar-
ten i.S.d. § 2 Abs. 3 Z. 1 bis 4 EStG subsu-
mierbar sind – künftig stets als steuer-
pflichtige Einkünfte aus sonstigen Kapital-
forderungen jeder Art i.S.d. § 27 Abs. 1 Z.
4 EStG zu qualifizieren.12

Die Steuerpflicht von Schadenersatzlei-
stungen richtet sich grundsätzlich danach,
ob Schadenersatzzahlungen durch den Ein-
künfteerzielungsbereich des Geschädigten
bedingt sind oder ob diese außerhalb der
steuerlich relevanten Sphäre anfallen. Nur
solche Schadenersatzleistungen, die beim
Geschädigten unter eine der sieben Ein-
kunftsarten zu subsumieren sind oder als
Entschädigungen i.S.d. § 32 EStG geleistet
werden, können zu steuerpflichtigen Ein-
künften führen. Dem Subsidiaritätsprinzip
folgend ist vorab zu prüfen, ob die Scha-
denersatzleistungen unter eine der vier
Haupteinkunftsarten13 subsumiert werden
können; ist dies nicht der Fall, ist weiters
zu prüfen, ob die Schadenersatzleistungen

allenfalls unter eine der drei Nebenein-
kunftsarten14 fallen. Diese Vorgangsweise
gilt grundsätzlich auch für Verzugszinsen,
wenngleich sich aus dem vorliegenden Er-
kenntnis ableiten lässt, dass stets § 27 Abs.
1 Z. 4 EStG als Auffangtatbestand dient.
Unstrittig ist zunächst, dass Verzugszinsen
im Rahmen der betrieblichen Einkunftsar-
ten i.S.d. § 2 Abs. 3 Z. 1 bis 3 EStG dann
als Betriebseinnahmen zu erfassen sind,
wenn sie mit dem betrieblichen Geschehen
im Zusammenhang stehen und somit be-
trieblich veranlasst sind.15 Für den Bereich
der Einkünfte aus nicht selbstständiger Ar-
beit i.S.d. § 2 Abs. 3 Z. 4 EStG war es
schon bisher h.A., dass Verzugszinsen auf-
grund von verzögerten Zahlungen von
Löhnen, Abfertigungen etc zu den Einkünf-
ten aus nichtselbständiger Arbeit gehören;
die Verzugszinsen teilen das steuerliche
Schicksal der entsprechenden Bezugsteile
und sind ggf. auch begünstigt zu besteuern,
wenn sie z.B. im Zusammenhang mit einer
begünstigt besteuerten Abfertigungszah-
lung stehen.16 Sowohl bei den betrieblichen
Einkunftsarten als auch bei den Einkünften
aus selbstständiger Arbeit kommt eine Sub-
sumtion der Verzugszinsen unter 
§ 27 Abs. 1 Z. 4 EStG aufgrund der Subsi-
diarität dieser Einkunftsart im Verhältnis
zu den Einkunftarten nach § 2 Abs. 3 Z. 1
bis 4 EStG nicht in Betracht.17

Aus dem vorliegenden Erkenntnis lässt
sich aber nunmehr ableiten, dass Verzugs-
zinsen im Zusammenhang mit privaten
Geldforderungen oder Geldforderungen im
Zusammenhang mit den Nebeneinkunftsar-
ten i.S.d. § 2 Abs. 3 Z. 5 bis 7 EStG stets
nach § 27 Abs. 1 Z. 4 EStG steuerpflichtig
sind. Grundsätzlich hängt zwar im Bereich
der Einkunftsarten nach § 2 Abs. 3 Z. 4 bis
7 EStG die Frage, ob Schadenersatzleistun-
gen zu Einnahmen führen grundsätzlich
davon ab, ob ein Zusammenhang zwischen
dem schadenskausalen Ereignis und der
außerbetrieblichen Einkunftsquelle exisi-
tiert.18 Die Schadenersatzleistungen müs-
sen einerseits im Zusammenhang mit einer
steuerrelevanten Tätigkeit stehen und dür-
fen andererseits nicht der Vermögenssphäre
des Geschädigten zuzurechnen sein. Zur
Vermögenssphäre zählen etwa Leistungen
eines Versicherers, die anlässlich der Ver-
nichtung eines Mietwohngrundstückes
durch ein Elementarereignis zur Auszah-
lung gelangen.19 Schadenersätze, bei denen
der unmittelbare Zusammenhang mit der
beruflichen Tätigkeit nicht vorhanden ist,
führen nicht zu Einnahmen.20

Diese Überlegungen gelten jedoch nicht
für Schadenersatzleistungen in Form von
Verzugszinsen: Das vorliegende Erkennt-
nis des VwGH vom 19. 3. 2002, 96/14/
0087, bestätigt nämlich weiters die bereits
bisher der hA zu Grunde liegende Überle-
gung, dass die fehlende Steuerbarkeit oder
Steuerpflicht der Kapitalforderung selbst
für die Steuerpflicht der Verzugszinsen
nach § 27 Abs. 1 Z. 4 EStG irrelevant ist;
eine solche Steuerfreiheit erstreckt sich
nach stRsp. somit nicht zugleich auf die
Zinsen.21 Wird beispielsweise ein nicht
steuerbares Veräußerungsgeschäft getätigt
und der Verkaufspreis samt Verzugszinsen
zugesprochen, so unterliegt der – nicht in
Rentenform – ausbezahlte Veräußerungs-
gewinn nicht der Einkommensteuer, da er
unter keine der sieben erschöpfend aufge-
zählten Einkunftsarten fällt – insbesondere
auch nicht unter § 29 Z. 3 EStG22 –, die
Verzugszinsen stellen dennoch Einkünfte
aus Kapitalvermögen i.S.d. § 27 Abs. 1 Z. 4
EStG dar. Im Ergebnis lässt sich somit fest-
halten, dass nach der nunmehrigen Rsp §
27 Abs. 1 Z. 4 EStG EStG für den Bereich
der Verzugszinsen einen Auffangtatbestand
bildet, der eine Steuerpflicht in all jenen
Fällen anordnet, in denen Verzugszinsen
nicht einer der vier Haupteinkunftsarten
nach § 2 Abs. 3 Z. 1 bis 3 EStG zuzuordnen
sind.23

IV. Ergebnis

Das Erk. des VwGH vom 19. März 2002
96/14/0087 bewirkt keine Abweichung von
der schon bisher im Schrifttum h.A., enthält
aber durchaus die Klarstellung, dass künftig
Verzugszinsen stets dann als steuerpflichti-
ge Einkünfte aus sonstigen Kapitalforderun-
gen jeder Art i.S.d. § 27 Abs. 1 Z. 4 EStG zu
qualifizieren sind, wenn sie nicht bereits ei-
ner vorrangigen Einkunftsart zuzuordnen
sind. Dieses Ergebnis der Steuerpflicht von
Verzugszinsen stellt den Rechtsanwender
jedoch künftig stets dort vor Probleme, wo
Kosten der privaten Lebensführung des
Steuerpflichtigen durch Fremdmittel vorfi-
nanziert wurden. In diesen Fällen entsteht
eine Situation, in der die Verzugszinsen
zwar steuerpflichtig sind, die für die Fremd-
mittelaufnahme angefallenen Aufwandszin-
sen aber grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 Z. 1
oder Z. 2 lit. a EStG als Aufwendungen im
Zusammenhang mit der privaten Lebens-
führung des Steuerpflichtigen nicht als Wer-
bungskosten abzugsfähig sind. Dem Erk.
vom 19. März 2002 96/14/0087, lässt sich



jedoch u.E. entnehmen, dass der Abzug von
Refinanzierungskosten dennoch zulässig
sein kann.24 ■
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